
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Vielen Dank für das Schreiben vom 19.11.2025.  

Leider beantwortet es meine Frage nicht. In der Verfügung vom 04.11.2025 heißt es „Es müsste da-

her nochmals mündlich verhandelt werden, bevor ein Urteil ergehen kann.“ In § 156 Abs. 2 ZPO ste-

hen dafür drei Gründe in nicht abschließender Aufzählung, und es ist nicht ersichtlich, welcher davon 

zum „müsste“ führt. 

Der Kläger bittet daher erneut um Mitteilung, warum das Gericht es für angebracht oder erforderlich 

hält, die Verhandlung wiederzueröffnen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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